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TOP: Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Friedhö fen und Friedhofsein-

richtungen der Stadt Schmallenberg 
 
 
1. Beschlussvorschlag 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung 
vor: 
 
Die Stadtvertretung bestätigt die im 8. Nachtrag der Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren für die Benutzung von Friedhöfen und Friedhofseinrichtungen in der Stadt Schmallen-
berg (Friedhofsgebührensatzung) vom 08.12.2003 festgesetzten Gebühr für das Jahr 2007.  
  
 
2. Sachverhalt und Begründung 
 
Für die Rechtmäßigkeit der Gebührensätze ist ein jährlicher Beschluss der Stadtvertretung 
zu fassen. 
 
Die Gebühren für die Benutzung von Friedhöfen und Friedhofseinrichtungen in der Stadt 
Schmallenberg wurden anhand von den zu erwartenden Kosten für das Haushaltsjahr 2007 
kalkuliert. Erstmalig waren bei der Kalkulation die Vorgaben nach dem NKF zu berücksichti-
gen, so dass u.a. Erträge aus dem Erwerb von Nutzungsrechten für die Dauer der jeweiligen 
Nutzungszeit zu passivieren und jährlich anteilsmäßig aufzulösen sind. Ebenfalls waren in 
diesem Zusammenhang die alten Nutzungsrechte zu berücksichtigen.  
 
Im Gesamtergebnis bleibt festzuhalten, dass die Friedhofsgebühren unverändert beibehal-
ten werden können.               

 


